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   Kontakt

Diakonie Michaelshoven Arbeit und Qualifizierung gGmbH 

Stresemannstraße 6a, 51149 Köln-Porz

Julia Baldes

Telefon: 02203 18322-79  |  Fax: 02203 18322-80

E-Mail: projekt-finkenberg@diakonie-michaelshoven.de

Anja Kucharczyk

Telefon: 0173 9059221  |  E-Mail: a.kucharczyk@diakonie-michaelshoven.de

www.arbeit-und-qualifizierung.de

Das Angebot Opti:Mahl wird unterstützt 

durch das Jobcenter Köln.

Stand 5/2023



   Ihre Arbeit bei Opti:Mahl

n  Zubereiten von Vor-, Haupt- und Nachspeisen

n  Einkauf und Lagerhaltung von Lebensmitteln

n  Servieren von Speisen

n  Umgang mit Kunden

n  Umgang mit Tischwäsche

n  Unterstützung bei Veranstaltungen

   Wie können Sie teilnehmen?

Bitte wenden Sie sich an Ihre Integrationsfachkraft beim Jobcenter.

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns gerne an!

Opti:Mahl

Dies ist ein Angebot für Frauen, die Arbeitslosengeld II erhalten. 
Bei dem Projekt arbeiten Sie für den Mittagstisch im Bürgerzen-
trum Finkenberg. 

   Ihre Chancen durch eine Teilnahme bei uns

n Sie bekommen 6 Monate Zeit, sich beruflich auszuprobieren.

n Sie erhalten Hilfe bei der Planung Ihrer beruflichen Zukunft.

n Ihr Arbeitsumfang kann angepasst werden.

n Sie lernen ein nettes und motiviertes Team kennen.

n Sie haben eine persönliche Ansprechperson.

n  Sie bekommen für jede Stunde Arbeit eine Entschädigung von  

2,00 EUR. Das wird nicht auf Ihr Bürgergeld angerechnet und ist 

nicht pfändbar.


